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Die Vereinigung Kvangelischer Freikirchen auf dem Weg
ZUFr Kirchengemeinschaft
Perspektivische Anmerkungen ZUVr NeuUuen Präambel der VE  k

Fast unbemerkt und aum wahrgenommen von der ökumenischen Offent-
ichke1 en dıe Mitgliedskirchen der Vereinigung Evangelıscher rel-
kırchen (VEF)' iIim November 998 einen Text verabschiedet und ratıf1-
zıert, der zukünftig als Präambel der Ordnung und Satzung der VEF* VOI-
angestellt werden soll Dabe!i hat dieser, bisher och unveröftentlichte
Grundlagentext durchaus Beachtung und Interesse verdient, markıert er
doch einen erheblichen Schriutt einer stärkeren Profilierung und Identi-
tätsschärfung der VEF

Obwohl die VEF für sıch in Anspruch nehmen kann, der älteste inter-
denominationelle Zusammenschluß IN Deutschland se1n, ist SIE in
ihrem Öökumenischen Gewicht elatıv beschränkt und in ihrem eologı-schen Profil eher blaß geblieben.” Bereits 916 hatten 1er Freikirchen
bzw freikirchliche Gemeıindebünde, und ZWaTr dıe Bıschöfliche Methodi-
stenkirche, dıe Evangelıische Gemeinschaft, der und Freier evangeli-scher Gemeinden und der Bund der Baptıstengemeinden einen „Haupt-

Zur VEF gehören derzeıt als Miıtglieder dıe Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Ge-
meıinden (AMG). der und E, vangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). der undFreier evangelischer Gemeinden (BFeG), die Evangelisch-methodistische Kırche

dıe Heilsarmee (HA). die Kırche des Nazareners und der Mülheimer
Verband Freikırchlich-Evangelischer Gemeinden (MVFEG) Gastmitglieder sınd der
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden die Evangelische Brüderunität Herrn-
huter Brüdergemeine (BU), die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventistenund seıt kurzem der Freikirchliche und der Gemeinde Gottes Vgl die Informations-
broschüre: VEF Vereinigung Evangelischer Freıikirchen. Stuttgart 997
Ordnung der Vereinigung Evangelischer Freikirchen VO  - 1991, die nach der Wiıeder-
verein1gung die Ordnungen der VEF in der alten Bundesrepublik und der VEF in der
DDR aQus dem Jahr 1979 ablöste. ext abgedruckt in VEF Hg.) Berichte dus der Ar-
beitzStuttgart 997
Zur Geschichte der VEF vgl bes Voigt, Freikirchen und ökumenische ECWE-
Zung. Die Bıldung der Vereingung Evangelischer Freikirchen zwischen Stockholm
(1925) und Lausanne (192 7, In diesem Band Freikirchenforschung 1999, 1S1=
187; Geldbach. Freikirchen, Erbe, Gestalt und Wiırkung. Göttingen 989
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ausschuß Evangelıscher Freikırchen“‘ gebildet. Daraus ging 9726 die
„Vereinigung der Evangelıscher Freikırchen in Deutschland“‘ hervor.

Die VEF als eın freikirc  iches weck- un! 10NS$  undnıs

Die VEF Wr dabe1ı vornehmlıc als eın Zweck- und Aktionsbündnis ZUF

besseren Wahrnehmung gemeinsamer freikirchlicher Belange UN Inter-
gedacht Das galt sowohl für dıie Entstehungsphase selbst, als dıe

Freikiırchen nıcht NUur demagogische und stıgmatısıerende Sekten-
vorwürfe SOWIeE gesellschaftliıche Dıskrıminierungen kämpfen
atten, sondern auch ihrer 7 X angloamerıkanıschen Wurzeln und
internationalen Verflechtungen mıt dem erdac eiıner „undeutschen“
und unpatriotischen Gesinnung konfrontiert wurden und siıch gemeinsam
dagegen ZUT Wehr setzten.* uch später ach dem eltkrieg, während
der Weıimarer epublık, standen dıie Wahrung und ertretung gemeınsa-
Iner Interessen iIm Vordergrund. Damals War Man estre im Zuge der

republikanıschen Verfassungsbildung als Religionsgemeıinschaften
mıt Körperschaftsrechten anerkannt werden, eıne rechtliche
Gleichstellung und Gleichbehandlung mıt den in der Monarchie priviıle-
gilerten Staatskırchen erreichen. Während der NS-Zeıt emunNnten sıch
dıie Freikırchen in der VEF vereınt die Sıcherung iıhrer organısato-
rischen Unabhängigkeıt angesichts innerkırchlicher und sStaatlıcher Be-
strebungen ZUT Bıldung eıner Deutschen Reichskırche

Hınzu kam, dalß dıe VEF für die Ökumenische Einbeziehung und Be-
achtung der Freikirchen eıne n  WIC  1ge spielte. urc dıe VEF WUlI -

den die ertreter der Freikirchen für dıe deutschen Delegationen beIı den
internationalen Konferenzen nomınıtert. Dıes betraf insbesondere dıe Kon-

So wırd ausdrücklich als Begründung und Veranlassung für die Gründung des aupt-
ausschusses im Jahre 1916 darauf verwliesen, 99 Leute g1bt, dıe sıch nıcht
scheuen, uns Freikirchliche UNSCTIET natiıonalen Gesinnung und hre anzutasten und
in krassen Verleumdungen uns kämpfen‘‘. Auf diesem Hıntergrund stand dıe
Gründung der freikirchlichen Assozıatiıon NIC! gerade unter einem günstigen Vorze1l-
chen, ging doch darum., dıe eigene patrıotische Gesinnung mıt dem 1e] der gesell-
schaftlichen Anerkennung „beweisen“ müssen. 1€es führte teilweıise fatalen und
kompromittierenden Verlautbarungen und Erscheinungen 1im Bereich der Freikirchen.
V oigt ebd.:; wI1e uch uch Strübind, Die unfreie Freikirche. Der und der Baptı-
stengemeınde 1Im „Drıtten Reich‘‘. Neukirchen 1991 108
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ferenzen Vvon OcCKNOImM 1925, Lausanne 972 / und Oxford 1937 mıt ihren
Vorbereıtungs- und Fortsetzungstagungen bzw. -ausschüssen ?

ach 1948, als unter Beteijlıgung der EF-Kırchen dıe Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen gegründet wurde, 6S ann ande-

Themen und Fragen, mıt denen sıch die VEF schwerpunktmässıg
befaßte Vokationsvereinbarungen für freikırchlicher Religionslehrer/in-
NCN, freikırc  ıche Sendeanteile 1Im Rundfunk und Fernsehen, Anstel-
lungsregelungen für freikırchliche Mitarbeiter/iınnen in diakonıischen Eın-
richtungen anderer Kırchen (sogenannte „ACK-Klausel‘‘) SOWIe akKTtueile
Fragen im Verhältnıs Zu Staat und den großen Kirchen®
el sınd 1mM AuiTife der Zeıt mıt dem Ausbau und der Fortentwick-

lung einzelner schon früh etablıerter VEF-Gremien SOWIe der Festigung
zwischenkiırchlicher Gesprächs- und Beratungsstrukturen einige Arbeits-
iInstrumente entwiıckelt worden, die sich für dıe Förderung und Vertretung
gemeınsamer freikırchlicher nlıegen als Nutzlıc und hılfreich erwiesen
haben./

War und ist die VEF also eın reiner Interessenverband, der dus ütz-
lıchkeitserwägungen gegründet wurde und ausschließlic kırchenpoliti-
sche Ziele und Absıchten verfolgt?

Auf diese weıthın unbekannte ökumenische Anwalts- und Vorreiterrolle der VEF welst
insbesondere Voingt hın Er ze1igt dabei zugleich auf, auf welche lgnoranz und Unwill-
1gkeıt diese freikırchlichen Vorstösse bel dem Evangelıschen Kırchenbund stiessen,
der sıch und die ihm ange!  Örenden Landeskirchen als authentische und alleinıge Ver-
tretung des deutschen Protestantismus In der ÖOkumene verstand Voigt, eb  O
Aus Jüngerer eıt ist die verstärkte, bald flächendeckende Erhebung des besonderen
Kirchgelds durch die evangelischen Landeskirchen in sogenannten „glaubensverschie-
denen hen'  6 erwähnen. nter diese Rubrık fallen nach bestehender Gesetzeslage
groteskerweise auch Angehörıge der evangelıschen (!) Freikirchen, eıl diıe Freikir-
chen nıcht den kiırchensteuererhebenden Kırchen gehören Fın ecC| das ihnen im
übrıgen als döR prinzıplell zusteht, worauf S1IE aber bewußt verzichten.
Zu erwähnen sınd hıer neben dem Präsidium der VEF dıe verschıedenen VFF-Arbeıits-
SruppCNh (u.a. die Rundfunk und Fernsehen), dıe kontinulerliche Delegierung von
VEF-Vertreter/innen in zwıschenkirchliche Arbeıtsgremien und insbesondere die Eın-
richtung der Dıakonischen Arbeitsgemeinschaft LE, vangelıscher Kirchen, in der sıch die
Dijakonischen Werke der evangelıschen Landeskirchen, einiger VEF-Kirchen mıt de-
nen der SELK und der Alt-Katholischen Kırche zusammengeschlossen aben. Hınzu
kam dıe Arbeıtsgemeinschaft Christlicher Kırchen als ständıges Öökumenisches Ge-
sprächsforum mıt den anderen christliıchen Kırchen und seıit Anfang der neunziger

regelmässige Kontaktgespräche des VEF-Präsidiums mıt dem Rat der EK  S

190



DIE VEF AUF DE  Z WEG ZUR KIRCHENGEMEINSCHAF

An teilweise poımintierten und korrigierenden Verwelisen auf die geistli-
che Dimensıion der freikirchlichen Gemeinschaft hat nıe gefehlt.8
on in den nfängen der VEF War VoNn der 59  ege des brüderlichen
Verhältnisses“ dıe ede SO hıeß bereıts beı der Konstitulerung des
„Hauptausschusses” Von 1916, dalß dıe freikirchliche erein1gung neben
der Interessenvertretung ach AUSSCI auch azu helfen ollte, die ıhr aNSC-
schlossenen Freikirchen „als Glieder des Le1ibes Christi einander näherzu-
bringen, einander besser verstehen und kennen lernen, gegenseıt1ig
einander mehr achten und lıeben9

Damıt wurde dıe ealıta: einer tıeferen, geistlichen Zusammengehö-
rigkeıit der FF-Kırchen z  al eutiic benannt, aber eıne Ant-
WO auf dıe rage nach dem Selbstverständnis der VEF-Gemeininschaft
wurde damıt nıcht gegeben Sıe blieb weıtgehend en und 1G
geklärt. “

Was Walr und ist diıe theologische Identität der EF?? Worıin lıegt S1e
begründet und worın aussert S1Ee sıch? Hat S1e auch Relevanz für die Ver-
hältnısbestimmung der Freikırchen zueiınander?

Zugespitzter gefragt Worin besteht be1 er Verschiedenheit der g_
meiInsame Un verbindende theologische Un ekklesiologische Grundkon-
SCNSs zwıischen den der VEF angehörenden Freikırchen? Wıe weıt reicht CT

und Wäas edeute CI für dıe vorhandenen Verschiedenheiten

Eın Schritt Zur theologischen Profilierung
Unter dem Stichwort „Was unls verbinde werden in eıner OTITzıellen
Selbstdarstellung der VEF gerade dıe theologischen Faktoren, die geıistlı-
chen Gemeinsamkeiten und lehrmässıgen Übereinstimmungen, herausge-
stellt und betont der eıne Herr (Christusbekenntnis), das eıne Wort (Bıbel

So betonte der frühere Präsiıdent der VEF, Präses Knöppel (BFeG), in se1-
CM Tätıgkeitsbericht für das VEF-Präsidium unter inweis auf die theologischen
V oraussetzungen der Zusammenarbeit, die VEF „mehr als ine Interessengemein-
schaft für freikirchliche Anlıegen“ se1 VEF Hg.) Berichte dus der Arbeit 984 bIs
987 Stuttgart 9088
Zitiert nach Der Evangelist, Sonntagsblatt der methodistischen Kırche, Jg (191-7):

f? vgl o1gt, eb  O
Diese Unklarheit spiegelt sıch uch ın der aktuellen Selbstdarstellung der VEF wieder,
wenn dort heißt, die VEF ihren Mitgliedskirchen und Gastkırchen ıne „Platt-
form für das Gespräch ber gemeinsame Anlıegen und ZUTr Zusammenarbeit auf —

sentlıchen Gebieten kirchlicher Lebensäußerung‘ biete., und dann eher nachklappend
angefügt wiırd „Damıt rag sie dazu bel, dıie Einheit Im Glauben siıchtbar USZU-
drücken.“ VEF-Vereinigung Evangelıischer Freikırchen, ebd
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als Lehrautorıität), der persönlıche Glaube, dıe Gemeinde der Glaubenden,
der Auftrag ZUuUTr 1Ssıon und dıe Hoffnung auf den wıederkommenden
Herrn Ahnliche Kennzeıchen und Gemeinsamkeiten werden in der be-
stehenden EF-Ordnung als grundlegende V oraussetzungen für die Miıt-
glıedschaft benannt. *

In der raambe der VEF-Ordnung wiırd un unverkennbar
diese inhaltlichen Oualifizierungen angeknüpft. Damıt werden die theolo-
gischen und geistlichen Ansätze deutlich verstärkt und als grundlegend
und vorrangıg gewichtet. An manchen Stellen werden s1e in bemerkens-
werter Weise ergänzt und präzisiert. ”

on der eröffnende atz hebt hervor, daß sıch die Vereinigung
Evangelıscher Freıikırchen als „Gemeinschaft evangelıscher Gemeiınde-
un und Kırchen“ versteht, die 5  Urc. den Herrn Jesus TISTUS unter-
einander verbunden sind‘.!*

Das ist im Vergleıich manchen, eher pragmatısch und funktional
ausgerichteten Selbstdefinitionen eıne deutliche und markante TOIl1e-
Tung

Basıs und Quelle der in der VEF SIC  ar werdenden und erkennbar
werdenden Gemeiinschaft sınd also N1IıC analoge Interessen der annlıche
Problemlagen und Schwierigkeiten aufgrund eines gemeinsamen kirchli-
chen Mınderheitsstatus Vıelmehr geht eıne 1efere und substantiel-
lere Verbundenheıt, nämlıch die Urc Christus begründete Glaubens-
gemeınschaft und die wesenhafte Zusammengehörigkeit In der gemeinsa-
Men Gliedschaft einen, unteilbaren Leib Christti.

11 VEF-Vereinigung kvangelischer Freikirchen, eb  O
„Mitglied In der Vereinigung können Freikiırchen werden., die die Bıbel als verbindli-
che Grundlage für Lehre und Leben anerkennen, die den persönlichen Glauben Je-
SUuS Christus als Heıiland und Herrn vonNn ihren Gemeindegliedern erwarten und die Je-
SUS Christus als Haupt der Gemeinde und Herrn der Welt bekennen.“ Ordnung VEF

13
d 3.1
Hintergrund und Anlaß für ıne verstärkte Klärung des Selbstverständnisses der VEF

die Aufnahme Mitglieds- und Gastkirchen. Im Zuge dieses Erwelterungs-
PTOZCSSCS und welılterer Anfragen nach Mitgliedschaft in der VEF wurde 1mM November
995 VO VEF-Präsidium iıne Arbeıtsgruppe eingesetzt, die Vorschläge für ıne Prä-
ambel erarbeiten sollte. Ekrgänzend dazu wurden Rıchtlinien über die Mitgliedschaft
DZW. Gastmitgliedschaft In der VEF erste
Diese und dıe weiteren Zıtate der Präambel entstammen der bisher unveröffentlichten,
Von den Mitgliedskirchen ratıfiziıerten und VO Präsıdium der VEF 26./27.1 1998

tiıert.
in Bad Blankenburg verabschiedeten Fassung. Der ext wird im Anhang dokumen-
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Beschreibung verbindender Gememsamkeiten

Unter dem Vorzeichen der in Christus bestehenden kolınon1a und eıner
Uurc ıhn edingten und konstitulerten Einheıt werden anschliessend S1e-
ben Kennzeıichen genannt, die diese geistliche Gemeiıninschaft und Verbun-
enheıt näher charakterıisieren und in ihrer inhaltlıch-lehrmässigen Seıte
Oonkreter füllen und entfalten.

Als erstes wırd dıe singuläre und normatıve Autorität der HI Schriuft
angeführt: Diıe Freikirchen und Gemeı1undebünde in der VEF „erkennen in
der eılıgen Schrift en und Neuen Testaments es Wort als rund-
lage und alleinıge Rıchtschnur ihrer Verkündigung, ihrer re und ihres
Lebens 6

ın schon j1er eıne Bekräftigung des reformatorischen Schriftprin-
ZIDS d wird dıe Einordnung der Freikırchen in dıe evangelisch-refor-
matorische Kirchenfamıilıie im Folgenden och verstärkt und ausdrücklich
unterstrichen. ach dem Bekenntnis Jesus Christus „„als aup der Ge-
meınde SOWIle als Herrn und eıl der elt” heißt 6S VonNn den Freikirchen:
„Miıt en Kırchen der Reformation bezeugen S1e dıe Errettung der SÜUN-
der Jesu Christi willen UuuUuS (rJottes eıer (inade allein UrCcC den
Glauben.

Das |yektiv „evangelısch” hat also für dıe Freikiırchen keinen dekora-
tıv-beliıebigen, sondern eiınen unverzıchtbaren und qualifizıerenden Wert
Es bringt eıne ogrundlegende theologısche erortung und Verwurzelung
ZU  - us  TucC Die reformatorischen Grundüberzeugungen sınd auch für
die Freikırchen konstitutiv und verpflichtend. In Übereinstimmung mıt
der reformatorıischen Tradıtion bestätigen die Kırchen der VEF die grund-
legende und für hre Gemeiinschaft tragende Gültigkeit der evangelischen
„ Soli (sola scriptura, solus Christus, sola gratig, sola fide).

och el bleibt nıcht Dıie folgenden Kennzeıichen lassen iIm Rah-
nen dieses evangelischen Grundkonsenses zugleich auch dıe spezifischen
freikirchlichen Akzentselzungen UnPropria erkennen.

Die Freikiırchen In der VEF „verstehen dıe Kırche bZw Gemeinde Jesu
Christi als Gemeimnschaft der Gläubigen, geschaffen durch das Wort Got-
tes und gestaltet als Lebens- und Dienstgemeinschaft im Sınne des allge-
meınen Priestertums er Gläubigen.“ Und ergänzend lautet das vierte
Kennzeichen für die in der VEF zusammengeschlossenen Kırchen „Sıe
erwarten VOoNn den Gliedern ihrer Gemeıinden eın Bekenntnis des persönli-
chen aubens Jesus T1ISTUS SsSOowl1e die ernsthafte Bereıitschaft, ihr Le-
ben dem ıllen Gottes entsprechend führen.“‘
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Das verbindende Profil freikiırchlicher Ekklesiologie wiırd mıt diesen
Sätzen deutlich markıert. ESs ist gekennzeıchnet urc eıne bewußte Beto-
NUunNg und dezidierte Aufnahme der be1l den reformatorischen Großkıirchen
vernachlässigten Wesensbestimmung der Kırche als „congregatıio ei
COMMUNI1O 1del1ıum  s Kırche, als die uUurc das Wort geschaffene Ge-
meıinde, ist die AUS der schöpferischen Wiırkung und Zielbestimmung die-
SCS Wortes hervorgehende „Gemeinschaft der Glaubenden  . dıe eıne „Le-
ens- und Dienstgemeinschaft” intendiert.

Der Begriff „Freikırche” wırd VON den in der VEF zusammengeschlos-
Kırchen wenı1ger als aussere, kırchensoziologische Kategorie der

als strukturelles Organisationsmodell verstanden, sondern betontermassen
als inneres theologısches Kıirchenprinzıp. Zum freikiırchlichen erständ-
N1IsS VonNn Kırche gehö der Grundsatz der auf dem persönlichen Christus-
hbekenntnis hasierenden Gemeindemitgliedschaft und die bewußte und
verbindliche Gemeinschaft IN der Nachfolge Christi

Eın Grundsatz der 1im Bereich des Kırchengliedschaftsverständnisses
eınen deutlichen und sıgnıfıkanten ontras anderen, eher kollekti-
visch und terrıtor1a]l strukturıerten der auch sakramental orjıentierten Kır-
chen darstellt Dıiıe Zugehörigkeıt Kırche und Gemeiıinde hat eıne be-
WUu.  ©: personal verankerte und verantworteftfe ualıtä und Basıs. Sie hat
Entscheidungscharakter. Kırchengliedscha implızıert dıe indivıduell
vollzogene, UuTrc das ırken des Gelstes ermöglıchte des
Glaubens

Verbunden damıt ist das gemeindegestaltende Prinzip des allgemeinen
Priestertums. 16 VO Amt und eıner ıhm beigemessenen Zentral- und
Sonderstellung her, sondern VON der errtscha Christı und der In ihr be-
gründeten und iıhr gemässen aben- und Dienstvielfalt in der Einheit des
Geistes wırd das Kiırchesein verstanden. Freikiırchen verstehen sıch wenl-
SCT als Amtskiırchen und ihre Gemeinden damıt als pastorale Betreuungs-
objekte, sondern als „Lebens- und Dıienstgemeinschaft“ als inklusıve
Gemeimnschaft der gemeiınsam Berufenen und vielfältig egabten, als par-
tızıpatorısche Gemeınndekıirche

Das nächste der angeführten Kennzeichen erinnert E den historischen
und tuell gültigen ontras den ehemalıgen Staatskırchen Für dıe
EF-Kırchen gilt „Sıie halten der recCc  ichen und organisatorischen
Unabhängigkeıt VO aal fest und finanzieren ihre Arbeıt durch
freiwillige Beıträge der Miıtglıeder.“

iıne konsequente Irennung VoN Staalt und Kirche ist für die Freikir-
chen wesensnotwendig und unerläßlich. Die etonung der kirchlichen
194
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Eigenständigkeıit geschieht ei in einer unverkennbaren Aufnahme der
„Zwei-Regimenten-Lehre” und ihrer grundsätzlıchen Unterscheidung ZWI1-
schen dem Rechts- und Machtbereic des Staates und der geistlıchen W e-
sensordnung der christlıchen Gemeinde. Jede ermengung und Vermi-
schung führt Unklarheiten und Unfreiheiten. Kırcheseıim ste für die
freikirchliche Tradıtion im Wıderspruch eiıner Verquickung mıt polıti-
scher Machtausübung und staatlıchem Zwangshandeln. Dieses Erbe mıt
seınen grundlegenden Unterscheidungsmerkmalen gılt auch heute
bewahren und en Das Prinzip der Selbstfinanziıerung wiırd el als
eın Sıgnum freikirchlicher Unabhängigkeıt verstanden.

das alternatıve odell der Kirchenfinanzierung das einzige Merk-
mal für dıe geistliıche reinelr und Unabhängigkeıt einer Freıikirche ist
oder ob dies N1ıC och mehr einschließt, bleıibt allerdings fragen. ESs
waäare zudem prüfen, ob Vereinbarungen und Verträge mıt sTaatlıchen
Institutionen für Freikirchen damıt VOoN VO herein obsolet und prinzipiell
ausgeschlossen sind.” Diese Fragen bedürfen sıcher och eıner 1Tieren-
zierten und sachbezogenen Klärung Sıe tellen sıch mehr., als beı
den Freıikırchen dıe instıtutionelle Irennung VO aa oft mıt g..
sellschaftlıchem Rückzug und (un-)polıitischer Abstinenz verknüpft WAar.

Diesem naheliegenden Miıßverständnis 11l offensıchtlich das sechste
der angeführten Kennzeichen der FEF-Kırchen egegnen und n-
wirken.

Die Freikırchen „trefen eın für dıe Menschenrechte, insbesondere für
Glaubens- und GewIiıssensfreıiheıit, und übernehmen eın ıhren Möglıchkei-
ten entsprechendes Maßß Verantwortung für alle Menschen.“

Miıt der Anführung der auDens- und Gewissensfreiheıit erinnern dıe
Freikirchen eıne elementare e1te ıhrer eigenen Geschichte Als rel1-
g1öÖse Miınderheıten, dıe zeıtweise selbst Verfolgung und Diskrıminierung
durch autokratische und staatskırchlich verfaßte Gemeinwesen ausgesetzt
C} wIissen S1E den fundamentalen Stellenwert der Religionsfrei-
heit e1ı1le der freikıirchl:  en ewegung gehörten mıt ıhrer Opposition

15 Im Bereıich der 1akonı1e sınd derartige Vereinbarungen für freikiırc  ıche erke und
Träger auf der Grundlage des staatlıchen Subsıdıarıtätsprinzıps Sanz selbstverständlich
und unerläßlıch.
amıt uch in manchen freikırchliıchen ITradıtionen ıne tendentielle und teilweise
sehr ausgeprägte Kulturverachtung verbunden. Auf diesem Hintergrund ist das im
Frühjahr 999 vorgestellte, erste gemeinsame Impulspapier Von VEFr und EKD „Ge-
staltung und Kritıik. Zum Verhältnıs VOIN Protestantismus und Kultur 1im Jahr-
hundert.“ VOoN besonderer Bedeutung. - ] exte Hannover/Frankfurt 1999
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gegenüber staatskırchlicher Intoleranz den Vorkämpfern der GewiIs-
SCIHS- und Glaubensfreiheit. ” och dieses freikirchliche Spezıfikum wırd
1er nıcht isoliert und beziehungslos erwähnt, sondern ausdrücklich VeT-
knüpft mıt einem umfassenderen /usammenhang, nämlıch dem eıner
grundlegenden Weltverantwortung. Eın genereller Einsatz für die Men-
schenrechte und die gemeinsam wahrgenommene Verantwortung für dıe
Menschen wiırd zu explizıten andat und ZUT ausdrücklichen Dımen-
s1ion freikirchlicher Ex1istenz er ıne Aussage, dıe als gemeınsames
Kkennzeıchen er LEF-Kirchen VOT einigen Jahren vermutlic in dieser
Deutlichkeit och nıcht denkbar SCWESCNH ware

Worin diese Hınwendung ZUur Welt und der Auftrag der Gesell-
SC iıhren tieftsten rund und hre eigentliche Quelle aben, macht die
sıiehte und letzte der freikirchlichen ae eutliıc .„Ihre auptaufgabe
sehen S1e (  dıe Freikirchen) darın, das Evangelıum Von der Liebe Gottes

en Menschen in Wort und Tat verkünden.‘‘
Die missionarische Sendung iıst dıe eigentliche und zentrale Berufung

und Bestimmung der Kırche Jesu Christı In der Teılhabe dem Sen-
dungsauftrag Christi sehen die Freıikırchen darum auch den Kern und dıe
Mitte ihrer Berufung und Bestimmung. Als solche, die überwiegend Aaus
den Erweckungsbewegungen hervorgegangen siınd, dıe Freikirchen
schon immer und teilweise primär missionarische Bewegungen. * Die
evangelıstische Verkündigung, der Ruf ZUMm Glauben, verbunden mıt dem
diıakonischen Engagement VvVon Begınn elementare und CeI-
wechselbare Merkmale freikirchlicher Ex1istenz und freikirchlichen Wır-
ens uch eute behält dieses pomtierte und zugleıich ganzheiıtliche M1S-
sionarische Verständniıs in der Beschreibung und Vergewisserung fre1-
kırchlicher Identität seine bleibende und verpflichtende Gültigkeıt.
Bekundung gegenseıltiger kırchlicher Anerkennung
Die Reıihe der angeführten gemeiınsamen kennzeıchen bietet eiıne appc
und ante Darlegung freikiırchlicher Fundamentalartikel Im /usam-
menhang des Grundlagentextes 1en S1Ee dazu, die Gemeinschaft

Darauf welst insbesondere Geldbach, hin
1€eSs gılt insbesondere für dıe methodistische Bewegung, dıe bei Wesley eigentlichweniger auf iıne eigene Kiırchwerdung als vielmehr auf ıne evangelıstische Durch-
dringung der Bevölkerung und ine geistliche Erneuerung der Kirchenglieder zielte.
Eın starker missionarischer Impetus findet sıch ebenso bel anderen Freikirchen.
den Herrnhutern (Zinzendorf), den Baptısten (J Oncken) Wwıe auch den Freien Van-
gelıschen Gemeinden G’rafe und der E vangelische Brüderverein).
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und dıe Verbundenheıit in Christus, der dıe VEF Ausdruck verleihen
möchte, als gemeinsamen Lehrkonsens näher und SCHNAUCT beschreiben
Die Schlußsätze greifen och einmal ez1die auf diesen Ansatz der Prä-
ambel zurück und ziehen daraus Schlußfolgerungen für das Verhältnis der
Kırchen zueinander. „Dıie Mitglieder der erein1gung Evangelıscher re1l-
ırchen erkennen sıch gegenseıt1g als Teıl der eiınen Kırche Jesu Christı

und wollen der wesenhaften Eıinheıt diıeser Kırche durch ihre (Gemeiın-
schaft SIC  ar Ausdruck verleihen.“ (1 da

amı wiırd dıe geistliche Dımension der freikırchlichen Gemeinschaft
noch einmal ausdrücklich unterstrichen und zugespitzt. Dıe Kırchen der
VEF wollen der übergreifenden und wesenhaften Einheıt der Kırche Jesu
Christiı Ausdruck und Gestalt verleihen. Die VEF 11l als eın ucC ıcht-
barmachung der Einheit des Leibes Christiı verstanden werden. Das el
s1e 111 mehr seın als eın 7Z7weck- und Aktionsbündniıs Ausdrück-
iıch und in dieser Weıse ungewöhnlıch wiırd mıt der bekundeten Gemeinn-
SC eıne gegenseıiltige Anerkennung als Teil der Kirche Jesu
Christi verbunden und darın eingeschlossen.

Angesichts dieser Aussagen stellt sıch aber mehr die rage, Wäas

diese Bezeugung eıner gegenseıtigen Anerkennung als „ Teıl der Kırche
Jesu Christı“® beinhalte elche Implikationen und Konsequenzen sınd
damıt verbunden? Was schließt die kırchliche Anerkennung eın und Wäas

umfaßt S1e im einzelnen?
Wenn amı mehr als eıne praktısche Zusammenarbeıt gemeınt ist,

dann musste 6S doch auch das unmıittelbare „ ekklesiale“ Verhältnis der
Freikirchen 7zueinander betreffen, also dıe Fragen ach der gottesdienstli-
chen und eucharıstischen Gemeinschaft, der Anerkennung Von Taufen,
Amtern und Mitgliedschaften.

Ist dıe VEF auf einem olchem Weg mehr Verbindlichkeit und
formeller Kirchengemeinschaft”
Die Notwendigkeit Vo  ban Klärungen un Konsequenzen
In der Vergangenheıt hat immer wiıeder vereıinzelte ufe ach einem
stärkeren „Zusammenrücken der Freikırchen“ gegeben, ja 6S gab gezlielte,
allerdings mehr urc aussere Umstände veranlaßte Bestrebungen und
Versuche eıner korporatıven Vereinigung. ” eute ist INan sicher weiıit VoNn

19 Während des Drıtten Reiches wurden in der VEF Verhandlungen und Gespräche über
die Bıldung einer Deutschen Freikıirche 1Im Gegenüber ZUT Deutschen Reichskirche dis-
kutiert. Aus diesen Gesprächen in den Jahren denen auch die Freien
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olchen fusionıstischen Unionsvorstellungen ntfernt Dies waäare aufgrun
der bestehenden Unterschiede sıcher auch aum denkbar und realısıerbar.
Sıe betreffen ja nıcht 1Ur dıe strukturellen Unterschiede zwıschen presby-
ter1al-kongregionalıstischen Gemeıiundebünden (Z AM BEFG und
e und mehr synodal bZzw epıskopal verfaßten und weltweıt
eingebundenen (STA, KdN) Freikıiırchen. uch dıvergierende Formen der
Tauf- und Abendmahlspraxis“” SOWIe andere Unterschiede in geistlicher
Prägung und be1ı SÖökumenischen Posıtionen und Eınbindungen sınd 1er
NEeCNEN (jJanz abgesehen VoNn einem In freikirchlichen reisen sehr aQUS$s-

gepragiten, mıt diesen Verschiedenheiten verknüpften Eigenbewußtsein.
Und doch ann und darf die Bekundung einer gegenseitigen kirchli-

chen Anerkennung nicht einfach folgenlos bleiben, wenn SIe nicht belang-
I0S werden ıll Sıe rfordert weitere Präzısıerungen und vertiefende Klä-

Sıe braucht theologısche Gespräche, dıe S1e weiter en und
konkretisieren und damıt glaubhaft und verbindlicher machen.

och hier cheınt eın Problem und eıne Schwierigkeit der VEF
lıegen. Während einzelne Freikırchen mıiıt anderen Kırchen durchaus

Lehrgespräche und daraus resultierend Verständigungen und Vereıinba-
suchen., dıie im Eıinzelfall bis ZUTr Erklärung dezıdierter anzel-

und Abendmahlsgemeinschaft reichen,“' sınd solche kırchlichen Dıaloge

evangelıschen Gemeıinden und vereinzelt auch die Methodistische Kırche eteılı Wäd-

[CNMN, ging schlıeßlich die Vereinigung Von Baptistengemeinden und Brüdergemeinden
(BIC) ZUm Bund Evangelıisch-Freikirchlicher Gemeinden hervor. Vgl Strübind, ehbd

285
In der FEmK und bel den Herrnhutern ırd in der Regel die Kıindertaufe praktizıert, bei
täuferischen Freıikiırchen (AMG, BEFG, e die Glaubenstaufe, ebenso bel den
pfingstlerıschen Freikirchen (MVFEG, BFP) Die Heılsarmee kennt weder ıne eigene
Abendmahlsfeiıer noch praktızıert sie die Taufe
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft wurde 1987 zwıischen und ELKD (bzw.
Gliedkirchen der EKD) vereinbart. Die Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemein-
den führte ebenfalls Gespräche mıiıt der KD, mıt dem rgebnıiıs einer gegenseitig
bekundeten eucharistischen Gastbereitschaft (1996) Ausserdem ist dıe Evangelisch-
methodistische Kırche ıtglıe: der Leuenberger Kırchengemeinschaft (LK) 7Zwischen
dem und E vangelısch-Freikirchlicher Gemeinden und der Leuenberger Kirchenge-
meinschaft (LK) aben inzwıischen erste Gespräche egonnen. Die Herrnhuter Brüder-
gemeıine ist assozılertes Mitglied der Daneben sınd internationale Dıaloge auf
übernationaler Ebene mıt anderen Kıirchen und Kirchengemeinschaften nennen, in
dıe Baptısten, Methodisten, Mennoniten, Adventisten und Pfingstler P über hre
Weltgemeinschaften bzw. Weltbünde involviert sınd Vgl dazu die Textsammlung
„Dokumente wachsender Übereinstimmung” und Hg VONn Meyer und

rban aderborn Frankfurt 983 und 1992:; ranı und Rothermundt
Hg.) Was hat die Ökumene gebracht? Fakten und Perspektiven. Gütersloh 1993 Cor-
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VonNn anderen och Sal nıcht betrieben worden. S1e mangels Gelegen-
heıt bisher Nn1ıcC durchgeführt wurden der aber überhaupt angestrebt
bzw als nötig und hılfreich erachtet werden, bleibt el en Unter
Hinweils auf eın fehlendes kırchenleitendes Gesamtorgan und einem dar-
aus resultierenden angel kırchenrechtlich verbindlicher Verankerung
werden solche kırchlichen Vereinbarungen Jedenfalls von Star' kongrega-
tionalıstischen Gemeıundebünden 1Ur sehr zurückhalten: aAaNSCHYANSCH und
NUur in Girenzen überhaupt als praktiıkabel angesehen.‘

So ist nıcht verwunderlich, daß auch der innerfreikirchliche Dialog
kaum ber Ansädätze hinausgekommen ist  23 Man begnügt sıch eher,
scheıint CS, mıt einem generellen Einverständnis 1Im Wesentlichen, hne
aDe1l einzelne Konvergenzen und Dıvergenzen Onkre(tier in den 1C
nehmen.

So bleıibt cS be1 manchen Unklarheiten un Widersprüchlichkeiten.
Von einer „Einheıt in versöhnter erschiedenheıt  . dıe freikırchlichen
Einheitsvorstellungen hesten entsprechen würde, ist be1i SCHAUCTECIN
Hıinsehen auch in der VEF 11UTF bedingt und ansatzwelse sprechen.

So ist 6S schon paradox, daß angesichts der etonung ogrundlegender
ekklesiologischer Gemeinsamkeıiten eım Kirchengliedschaftsprinzip
(„Gemeinschaft der Glaubenden“‘) gerade in diesem Bereich bestehende
Unterschiede bıs eute weiterhin trennend wiırken. TOTLZ der Vorordnung
der gemeinsamen Ghiedschaft Leıb Christı ist be1ı einem Wechsel VoN
einer Freikirche in eıne andere eıne UÜbernahme und Anerkennung von

nelıa Nußberger Hg.) Wachsende Kırchengemeinschaft Gespräche und ereinba-
zwischen evangelischen Kirchen in Europa. Bern 992

1eSs cheınt insbesondere für den FeG gelten. ere kongregationalıstischen
Gemeindebünde wIe dıe und der EFG sehen in iıhrer Struktur allerdings, w1ıe

23
hre PraxIis ze1igt, weniger eın Hındernis für offizıelle Lehrgesnräche.
Eınen gewIsse Ausnahme und zugleıich einen (offensichtlich vergeblichen) Vorstoß da-

bıldet eın Vorgang aQus dem Jahr 1989 ach ihrer Vereinbarung ber ıne Kanzel-
und Abendmahlsgemeinschaft mıt der erklärte dıeE s1e einen ergän-
zenden, für dıe EF-Kıiırchen geltenden analogen Passus in ihre Kirchenordnung auf-
nehmen werde. Der betreffende Passus legt in ezug auf die Kanzelgemeıinschaft aus-
drücklich fest. daß für Verkündigungsdienste neben Beauftragten der eigenen Kırche
auch „Amtsträger und Beauftragte der in der Vereinigung Evangelıscher Kirchen C

sSammengeschlossenen Mitgliedskirchen SOWIeEe tsträger und Beauftragte olcher
Kirchen (eingeladen werden können), mıt denen anzel- und Abendmahlsgemeıin-
schaft vereinbart ist. Kirchenordnung der EmK, 221 Stuttgart 1998 126 In
einem Brief der Bıschof der EmkK die anderen VEF-Kirchen darüber in ennt-
N1s und bat siıe zugleıc darum, ıne ähnlıche Formulierung ın ihre Urdnungen aufzu-
nehmen.
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Mitgliedschaft und Kirchenzugehörigkeıt 1Ur beschränkt möglıch Un-
terschiedliche und in pannung zueinander Stehende Taufverständnisse,
die den Rang VonNn konfessionellen Identitäten aben, lassen 1eS$ auch wel-

24terhın nıcht Sıe führen nıcht einheıtlıchen, sondern dıfferie-
renden Aufnahmeprinzıpien.

Dies sSte in auffälligem Onftfras eiıner praktızıerten Abhbendmahls-
gemeinschaft, dıe für dıe Freikirchen ganz im Gegensatz anderen
kırchlichen Tradıtionen 1C eın Problem darstellt *° Und auch eiıne
prinzıpıelle Anerkennung der Amter un Dienste, die eınen wechselseiıiti-
SCHh Kanzeltausch und andere Formen des Zusammenwirkens ermöglıcht,
ist für dıe Freikırchen eın Hindernis.“©

In der Jüngsten Erklärung der Bundesleıtung des EFG ZU] „Verhältnis von Taufe
und Gemeindemitgliedschaft“, die auf der Bundeskonferenz (=Synode des im
Maı 1999 in Oldenburg bestätigt wurde, wırd ausdrücklich bekräftigt, innerhalb
des EFG dıe Gläubigentaufe Voraussetzung für die Aufnahme bleıbt Allerdings wird
in der Erklärung eingeräumt, einıge Gemeinden g1bt, .„die in seelsorgerlichen
Ausnahmefällen anders verfahren und vereinzelt Trısten als Mitgliıeder aufnehmen.,
dıe sıch gewissensmäss1ıg dıe Säuglingstaufe gebunden fühlen‘‘ Von seıiten der
Bundesleıtung ırd den Gemeıinden jedoch empfohlen, für diesen Personenkreis ıne
„offizıelle Freundeslilıste“ anzulegen. „Damıt lassen WITr die Chrısten, diıe be1 uns ıne
geistliche Heımat suchen, aber aufgrund uUNsSCTITCS auf- und Gemeindeverständnisses
nıcht Mitglıed werden können, uUuNnseTrTe Liebe und Annahme spüren.” Im ersten J extent-
wurf noch VonNn „Gastmitgliedschaft““ die ede Der ext der Erklärung ist doku-
mentiert in „Blickpunkt Gemeinde‘“‘ 1/98, f! vgl „Die Geme1ıninde‘“ IS

In den ebenfalls täuferisch orientierten Mennonitengemeinden und den Freien
evangelıschen Gemeıinden ist 1m Unterschied dazu ıne Aufnahme VO  —; Personen, dıe
als ehemalıge Mitglıeder einer anderen Kırche als Säuglinge getauft wurden und
dieser Taufe als für S1Ie gültiıg und verbindlıch festhalten, möglıch.

25 Alle Freikirchen pr  izleren im Prinzip, WEeNn auch mıt unterschiedlichen ärbungen,
ıne offene Kommunıion auf der AaSlıs des gemeinsamen Christusbekenntnisses, der
auch Christen aQus anderen Kırchen eingeladen Ssınd. So he1ißt auch In der oben 71-
tierten Erklärung der Bundesleitung des EFG ‚ Taufe und Gemeindemitglied-
scha „Wır egegnen den rıisten anderer Kırchen mıt Liebe und Respekt, eıl sıe
WIeE WITr durch es na Glieder unıversalen e1ib Jesu Christiı Sind. Das be-
gründet NSCIEC Gemeinschaft untereinander und drückt sıch auch darın dUus, WITr
andere Christen einladen, das Abendmahl mıt uns feiern.“
Wobe!l allerdings strukturelle Unterschiede in Form und Funktion der Amter nicht
übersehen werden dürtfen iıne Ordinatıon und Dienstbeauftragung bel der Heilsarmee
schließt z.B 1Im kontrast den anderen Freikirchen den gesamten Bereich VON Taufe
unden! dQus. Hınzu kommen auch unterschiedliche Haltungen ZUT Frauenordi-
nation. Während EmK, BEFG, eilsarmee und Frauen Zum Pastorendienst rd1-
nieren, ırd dies 1im BFeG, dem und anderen EF-Kırchen bısher nicht
praktızıiert.
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Ansatze für eın nner{irei  rchliches Lehrgespräch
FEın espräc über diese hıer ansıchtig werdenden Disparitäten un Un-
ausgeglichenheiten ware angebracht und seine Notwendigkeıt läge auf
der and och manchmal hat INan den indruc daß eın espräc über
diese Fragen eher tunlıchst vermiıeden wird, als daß wird,
vielleicht AUS der orge, aufbrechende theologıische Kontroversen und
Dıfferenzen nıcht verkraften können.
el gäbe CS durchaus riıchtungsweisende Gesprächsmodelle, auf dıe

zurückzugreıfen ware Vor em dıe Vereinbarung her die Kirchenge-
meinschaft zwischen Waldensern, Methodisten un Baptisten IN Italien
VoN 1990 könnte dafür anregende und hılfreiche Impulse bieten .“ Solche
und annlıche theologische Verständigungen in ihrer Übertragbarkeit auf
die deutschen innerfreikirchlichen Verhältnisse prüfen und aliur
fruchtbar machen, ware der aCcC dienlich und der Mühe wert  28
el annn NIC eilfertige ıvellıerungen gehen Jede Freikir-

che hat eın eC mıt iıhrer Tradıtion ernstgenommen werden. Jede hat
in dieses espräc etwas Eıgenes einzubringen.“”

uch soll] der Stellenwer'; eines dogmatischen Lehrkonsenses nıcht
überbewertet werden. Für Freikirchen en Dogmen und Bekenntnisse
nıe im Zentrum ihres Lebens gestanden. Sıe en immer Nur eınen funk-
tionalen und untergeordneten Stellenwert, zumal dıe Berufung auf S1IE und
der Umgang mıt ihnen vielfach 1im Gegensatz einer lebendigen hrısto-
zentrischen Spirıtualität stand und gelegentlich mıt sophistischer pıtzfın-
digkeit und doktrinärer Sterilıtät verbunden War

Hınzu ommt, daß ach freikiırchlicher Sıchtweise die Einheitsfrage
nNıe Selbstzweck sein ann und ZUT Beschäftigung der Kırchen mıt sıch
selbst führen darf, sondern 1C auf eiıne glaubwürdigere gemeinsame
77 Dokumentiert in Cornelıa Nußberger, eb  O SS Vgl dazu Schütz. Das leidige

Gespräch mıiıt den Baptısten über dıe Taufe ÖR (1995). 194 und Burkart,
Überlegungen ZUT rage der Taufe be1 Übertritten Kırchen und Gemeinden AUus der
taufgesinnten Tradıtion. In Materialdıenst der OC 20/1993
Zu einem eher negatıven Fazıt ın ezug auf dıie Vereinbarung in talıen und ihre ber-
tragbarkeıt omm: dus baptıstischer Sicht Swarat, Anfragen dıe baptistische Auf-
nahmepraxis AdUuS$Ss Öökumenischer und seelsorgerlicher Perspektive mıt dem Versuch
einer Antwaort. Blıckpunkt Gemeıninde 1/98,
Eın beachtenswertes Beispiel für ıne solche innerfreikirchliche Dıskussion. dıe die
unterschiedlichen Ansätze und Akzentulerungen 1Im Verständnis freikırchlicher Fkkle-
s1ıologie deutlıch erkennen l äßt, bilden die verschiedenen Stellungnahmen der Ek-
kKlesiologie-Studie des DOSTA „Kıirchen in Gemeininschaft‘‘. Theol Gespräch (Frei-
kirchliche Beiträge ZUT Theologıe) 1/95
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Wahrnehmung des einen gemeiınsamen Auftrags der Welt zielt Diese
Perspektive War und bleibt für Freıikırchen iIm Öökumenischen espräc
immer eıtend und bestimmend

ber damıt sınd theologische Klärungen und Dıfferenzierungen nıcht
überflüss1ıg und unerheblich geworden. Auf S1e ann und darf nıcht leicht-
ertig und vorschnell verzichtet werden. Sıe tragen vielmehr dazu be1, die
Substanz Un das Grewicht öffentlich deklarierter un erfahrener FEinheit
und Gemeinschaft INn seiner geistlichen Irag- und Reichweite deutlicher

erfassen und begründen und damıt auch eın ucC bewahrheiten
1C zuletzt in dem Bemühen theologischer Verständigung zeigt sıch dıe
Glaubwürdigkeıt gegenseıtiger geschwisterlicher Achtung uch das IN-
nerfreikirchliche Lehrgespräc bietet, vielleicht och mehr als andere
Öökumenische Gespräche, die Chance, Verschiedenheiten in einem
und vertieften 1C sehen und daraus für alle Seıiten hilfreiche arun-
SCHh und Einsıiıchten gewinnen.“”
Erwartungen un!: Herausforderungen einer wachsenden Oökument-
schen Bedeutung
FEın olcher theologischer Klärungsprozeß enspräche Jedenfalls durchaus
eiıner gewachsenen und Erwartung, dıe der VEF von außen verstärkt
zukommt Im Bereıich der innerdeutschen Ökumene hat dıe VEF in den
letzten Jahren Beachtung und Gewicht Angesiıchts eınes
unübersichtlichen Anwachsens eıner Vıelzahl kleıiner, autonomer, meilst
charısmatischer Grupplerungen, hat diıe Zugehörigkeit ZUF VER geradezu
indıkatorische un  10N und 1en immer mehr als Zeichen kirchlicher Se-
F10S1ILÄL („Gütesiegel‘“). Faktisch Jedenfalls erweıst S1e sıch als ausSSaßct-
kräftiges Abgrenzungskriteriıum in der Sektendiskussion.  31

Instruktive Anregungen und Ansätze dazu nthält der Beıtrag von W Burkart
„Die Taufe als zwischenkirchliches Problem‘®. Unveröffentlichtes Manuskript eines

31
Referates, das 1994 auf der Jahrestagung der VEF in annover gehalten wurde.
1e6Ss schlägt sıch niıeder in dem gemeinsam VO!  —; ACK und VEF herausgegeben
ext „Die christlichen Kırchen und die Sekten“ (TIexte aus der Ökumenischen Centra-
le überarb Aufl Frankfurt 1999 Auf dem Hıntergrund vereinzelter Sektenvor-
würfe, denen sıch manche der kleineren Freikirchen 1im Rahmen der Sciıentology-De-
batte und der damıt verknüpften teilweiıse sehr diffusen öffentlichen Sektendiskussion
ausgesetzt sahen, werden in dieser Information die für den christliıchen Geltungsbe-
reich zentralen inhaltlıchen, theologischen Unterscheidungsmerkmale herausgestellt.
Kirchen, die den gemeinsamen Glauben Christus teilen und keinen Exklusivitätsan-
spruch erheben, verdeutlichen 1e$ durch hre Bereitschaft und Offenheit für ökumen1t-
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uch WenNnn dieses Bewertungsverfahren 1im Stil eines „sortierenden
Patentierungsprinz1ıps“ durchaus sehr ambıvalente und ausgrenzende Züge
annehmen ann und insofern keineswegs unproblematısc ist, wırd daran
trotzdem deutlich und ablesbar. daßlß dıe VEF im zwischenkiıirchlichen Be-
reich als eıne bedeutsame Referenzgrösse betrachtet wird.”*

Darum ist auch 11UT begrüssen, wenn in der EF-Präambel
die öÖökumenische Verpflichtung ZUur internen Zusammenarbeıit N
TucCKlic durch eın darüber hinausgehendes „aufrichtiges Bemühen, dıe
Gemeinsamkeıten mıt anders Kırchen besser erkennen und

stärken“, ergänzt wird.
amı wiırd Jeder elıtären Exklusıvıtät, die den Freikirchen Ja manch-

mal angehän und nachgesagt wurde, unmıßverständlich der en ent-
1elmenr wiırd unterstrichen, WAas schon Al anderer Stelle Von sel-

ten der VEF betont wurde: „Freikiırchen verstehen sıch N1ıc als dıe alleın
wahre Gestalt VON Kırche Sıe bemühen sıch, durch intensive Mitarbeıt in
zwischenkirchlichen Einriıchtungen ZUTr FEinheıt der rısten und Zum

<34glaubwürdıgen Zeugniıs der Kırchen beizutragen.
on aufgrund ihrer geringen TO werden die Freikirchen gemeı1n-

Sa  z viel eher und tärker wahrgenommen und gehö als Jede einzelne
Freikırche für sıch. Die V EF trägt insofern als gesamtfreikirchliches
Sprach- und Handlungsorgan azu Del, die unverzıchtbare und manchmal
eilsam störende freikırchliche Stimme 1im Miıteinander der Kırchen
verstärken und gewichtiger machen.

amı aber steigt auch dıe Notwendigkeıt der Profilierung und inter-
NenNn Selbstklärung. Diıe CeUu«c raambe könnte eine Basıs azu se1in. Sıie

sche Zusammenarbeit. Eın eklusıver sektererischer Wahrheits- und Sendungsanspruchs
dagegen ist mıt ernsthaft praktızıerter OÖOkumene nıcht vereinbar.
Der Stellenwert und dıe Einschätzung der VEF ırd auch daran deutlıch. in der
ACK dıe Freikirchen tradıtionellerweise als ıne „Konfessionsfamilıie“ betrachtet WECI-

den, Was z B be1l Mandatsverteilungen ıne Rolle spielt, aber andererseıts auch
durchaus schwierigen Zuordnungen, problematischen Typologıen und Kategorisierun-
Cn führt (sowohl innerfreikirchlich zwıschen kongregationalistisch/methodistisch
wıe in ezug auf dıe Altkatholische Kırche und die SELK mıt ihrem eigenen, VO  —_ dem
VEF-Kirchen abweıchenden Selbstverständnıis)33 In der gegenwärtigen VEF-Ordnung wırd die Aufgabe der VEF folgendermassen
schrieben: .„Dıie Aufgabe der Vereinigung besteht insbesondere in der Förderung des
Verhältnisses und der Zusammenarbeit der Freikirchen untereinander, in der ertlie-
fung und Pflege Beziehungen anderen Kırchen und in der Vertretung gemeın-
samer Belange nach aussecnh

VEF-Vereinigung kvangelıscher Freikirchen, ebd
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bietet eın olıdes Fundament, auf dem weıtere Schritte der Vertiefung und
Verständigung aAaNSCHANSCH werden können.

Anhang: raambe Ordnung der Vereinigung Evangelischer
Freikirchen
Dıiıe Vereinigung Evangelıscher Freikirchen versteht sıch als eıne Gemein-
schaft evangelıscher Gemeıinndebünde und Kırchen, dıe Urc den Herrn
Jesus TISTUS untereinander verbunden sınd. Ihre Verbundenheit zeigt
sıch insbesondere durch folgende gemeinsame Kennzeiıichen:
“& Sıe erkennen in der eılıgen Schrift en und Neuen 1estaments
Gottes W ort als Grundlage und alleinıge Rıchtschnur ihrer Verkündigung,
ihrer re und ihres Lebens
s& Sıe bekennen Jesus Christus als aup der Gemeinde SsSowle als Herrn
und eıl der Welt Miıt en Kiıirchen der Reformatıon bezeugen s1e dıe
Errettung der Sünder Jesu Christı wıllen AQus es freier nade al-
lein urc den Glauben
® Sıe verstehen die Kırche bzw Geme1ıninde Jesu Christı als Gemein-
SC der Gläubigen, geschaffen durch das Wort Gottes und gestaltet als
Lebens- und Dienstgemeinschaft im Sınne des Priestertums er Gläubi-
SCH

Sıe erwarteh VoNn den Gliedern ihrer Gemeıinden eın Bekenntnis des
persönlıchen Glaubens Jesus Christus SOWIe dıe ernsthafte Bereıit-
SC  a iıhr en dem ıllen es entsprechend führen.
B Sıe halten der rec  1ıchen und organısatorıschen Unabhängigkeıt
VO Staat fest und finanzıeren hre Arbeıt Uurc freiwiıllige Beıträge der
Miıtglıeder.
&® Sıe treten eın für Menschenrechte, insbesondere für Glaubens- und
Gew/'ıssensfreiheit, und übernehmen eın iıhren Möglıchkeiten entsprechen-
des Maß erantwortung für alle Menschen.
@ Ihre Hauptaufgabe sehen S1e darın, das Evangelıum Von der Liebe
es en Menschen In Wort und Tat verkündigen.
Dıie Miıtglıeder der Vereinigung Evangelıscher Freikiırchen erkennen sich
gegenseıt1ig als Teıl der einen Kırche Jesu Christı und wollen der w-

senhaften Einheiıt dieser Kırche durch ihre Gemeinschaft SIC  ar Aus-
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TucC verleihen. Sıe verpflichten sıch, diese Gemeimnschaft urc CNSC Zu-
sammenarbeıt vertiefen. Zugleich bemühen S1e sıch aufrichtig, die Ge-
meinsamkeıten mıt anders gepr:  en Kırchen besser erkennen und
tärken
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